
Richtigstellung und Gegenvorstellung

zum Beschluß vom 11.12.2007,
in dem Sylvia Stolz nach 10 Fragen das Recht entzogen wird, den Zeugen

Ulrich Meinerzhagen weiterhin zu befragen.

Meine Äußerungen wurden in diesem Beschluß von der Kammer vielfach
unzutreffend und sinnverfälschend wiedergegeben.

So hätte ich - laut Kammer - geäußert:

„dass es ihr mit der Ausübung ihres Fragerechts darum gehe,
Anhaltspunkte dafür zu erhalten, dass der Zeuge in dem Verfahren gegen
Zündel in Ausübung seiner richterlichen Tätigkeit Rechtsbeugung
begangen habe, und zwar ungeachtet dessen, ob dieser hierbei die
Rechtsprechung von BGH und Bundesverfassungsgericht zum
Tatbestand der Volksverhetzung, die sie - die Angeklagte selbst - ohnehin
für unbeachtlich halte, beachtet habe...,“ (Seite 3 des Beschlusses).

„…sie hat sie auf Nachfrage nunmehr erneut - mittelbar - durch die
vorgenannten Äußerungen bestätigt, es sei gänzlich unbeachtlich, ob sich
der Zeuge bei seiner Verhandlungsleitung in Einklang mit der
Rechtsprechung von BGH und Bundesverfassungsgericht befunden
habe.“ (Seite 6 des Beschlusses).

Ich habe nicht erklärt, ich wolle bei der Zeugenbefragung, „Anhaltspunkte dafür
erhalten, daß der Zeuge Rechtsbeugung begangen habe“. Vielmehr erklärte ich,
daß ich durch die Befragung aufzeigen wolle, daß der Zeuge Meinerzhagen
Rechtsbeugung begangen hat.
Auch habe ich mich nicht in dem Sinne geäußert, daß es keine Rolle spiele, ob der
Zeuge Meinerzhagen die Rechtsprechung von BGH und Bundesverfassungsgericht
beachtet habe.

Ich hätte laut Kammer geäußert:

„... der Vorsitzende selbst sei es, der sie an der Sachaufklärung
hindere; es bestehe die Gefahr, dass ZündeI zu Unrecht verurteilt
worden sei, weil der Zeuge in seiner damaligen Funktion als Vorsitzender
bestimmte naheliegende Einwände ignoriert bzw. als bedeutungslos
betrachtet habe. Ihre Aufgabe bestehe darin, den Zeugen davon zu
überzeugen, dass er unrecht gehandelt habe...,“ (Seite 3 des
Beschlusses)

„Auf die Aufforderung, den Sachbezug ihrer Fragen zu erläutern, hat sie
nämlich selbst erklärt, ihre Befragung des Zeugen ziele darauf ab,
Anhaltspunkte für ihren Verdacht, dieser habe Rechtsbeugung begangen,
zu gewinnen, sowie ihn ferner davon zu überzeugen, dass er durch die Art
und Weise seiner Verhandlung Unrecht getan habe.“ (Seite 6 des
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Beschlusses)

Dies ist nun völliger Unsinn, den ich gewiß nicht geäußert habe.
Was ich wirklich geltend machte, geht aus der am 11.12.2007 verlesenen und
anschließend schriftlich eingereichten "Erklärung zur Vernehmung des Zeugen Dr.
Ulrich Meinerzhagen durch mich in Wahrnehmung meines Rechts zur Verteidigung"
hervor.
Ich erklärte, daß ich überzeugt bin, daß der Zeuge Meinerzhagen als Richter im
Zündel-Prozeß Rechtsbeugung begangen hat, und dies durch die Befragung in
meinem eigenen Prozeß aufzeigen wollte. Auch erklärte ich, mein
Verteidigerverhalten im Zündel-Prozeß sei gerechtfertigt u.a. aus dem Grund, da ich
im Zündel-Prozeß versuchte, Ulrich Meinerzhagen davon zu überzeugen, daß er
Unrecht begeht, wenn er Ernst Zündel verurteilt.

Daß ich bereits bald nach Beginn des Verfahrens gegen Ernst Zündel – und aus
guten Gründen – überzeugt war, daß Ullrich Meinerzhagen im Begriff war,
Rechtsbeugung zu begehen, zeigt die Strafanzeige, die ich am 14.11.05 gegen ihn
erhob und die in Anlage dieser Richtigstellung und Gegenvorstellung angefügt ist.

Auch die von mir gestellten Fragen wurden nicht zutreffend wiedergegeben:
Die von mir an den Zeugen Ulrich Meinerzhagen gestellten Fragen lauteten
vielmehr:

1. Herr Meinerzhagen, Sie sagten aus, Sie hätten mich als Pflichtverteidigerin entpflichtet,
weil Sie wegen Erfahrungen in anderen Volksverhetzungsverfahren die Befürchtung
hatten, daß es zu Konflikten mit dem Angeklagten käme, weil Verteidiger besonderen
Beschränkungen und Gefährdungen ausgesetzt sind.
Sehen Sie keinen Widerspruch darin, daß Sie mich entpflichtet haben, weil ich Ernst
Zündel so verteidigt habe, wie es sachgemäß war und wie er es erwarten konnte?

Meinerzhagen: Nein. Es gibt eben zwei Gründe zur Entpflichtung:
Ein zu erwartender Konflikt mit dem Angeklagten wegen der Beschränkungen des
Verteidigers, da er dann den Mandanten nicht so verteidigen kann, wie dieser es möchte.
Und: wenn der Verteidiger ein ordnungsgemäßes Verfahren nicht gewährleistet, indem er
sich nicht an die Beschränkungen hält.

2. War Ihnen bewußt, daß ein Angeklagter erwartet und erwarten darf, daß ein Verteidiger
gerade die Zweifel, die es am Holocaust gibt, geltend macht?

Meinerzhagen: Das ist ein legitimes Interesse des Angeklagten, es ist die natürlichste
Sache der Welt. Aber der Verteidiger hat dann die Aufgabe, seinem Mandanten
klarzumachen, daß das nicht zulässig ist. Es verstößt gegen die Rechtsordnung. Zu
Zweifeln besteht nach der Rechtsprechung keine Veranlassung. Der Holocaust ist
offenkundig und bedarf keines Beweises mehr.

3. War Ihnen zur Zeit der Verhandlung gegen Ernst Zündel der Inhalt des Artikels von Fritjof
Meyer in der Zeitschrift „Osteuropa“ aus dem Jahr 2002 (Mai 2002, 52. Jahrgang, Heft 5)
mit dem Titel „Die Zahl der Opfer von Auschwitz“ bekannt?
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Verfügung: Die Frage wird nicht zugelassen. Begründung: Nicht zur Sache gehörig.

Gerichtsbeschluß: Die Verfügung wird bestätigt.

4. Warum war der Inhalt des Artikels kein Anlaß für Sie am Holocaust zu zweifeln?

Meinerzhagen: Es kommt nur auf den Kernbereich der Massentötungen an.

5. Beinhaltet der Kernbereich weder den Tatort noch die Anzahl der Opfer?

Meinerzhagen: Ich differenziere nicht zwischen den Örtlichkeiten. Der Begriff Auschwitz
steht im Vordergrund. Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse über die Zahlen. Es kommt
nicht darauf an, ob es da oder dort war. Es ist eine feststehende historische Tatsache.

6. Wenn es jahrzehntelang als erwiesen galt, wegen diesbezüglicher Zeugenaussagen, daß
in den Gaskammern des Konzentrationslagers Ausschwitz-Birkenau mehrere Millionen
Juden vergast wurden, wie paßt das mit den neueren Erkenntnissen von Fritjof Meyer
zusammen, daß die Vergasungen in zwei nahegelegenen Bauernhöfen stattgefunden
hätten und daß es etwa 350 000 Opfer gewesen seien (Juden und Nichtjuden)? Haben
Sie in dem Verfahren gegen Ernst Zündel die Zeugenaussagen über Auschwitz als richtig
angesehen?

Meinerzhagen: Die Judenvernichtung ist ein historisches Faktum. Da gibt es keinen
Zweifel. Das ist unbestritten. Das kann man nicht mit solchen Aufsätzen hinweg
diskutieren.

Nachfrage von Sylvia Stolz:
Haben Sie die Zeugenaussagen über Ausschwitz weiterhin als richtig angesehen?

Verfügung und Beschluß: Die Frage wird als nicht zur Sache gehörig zurückgewiesen.

Im Zusammenhang mit dieser Frage erging folgender Beschluß:
Das Beweisthema „subjektives Empfinden, Vorstellung, Wertungen u.ä. des Zeugen in
Bezug auf die dem Holocaust unterfallenden geschichtlichen Vorgänge“ wird insgesamt als
sachfremd zurückgewiesen.

7. War Ihnen zur Zeit der Verhandlung gegen Ernst Zündel die Beschlußempfehlung des
Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages Pet 4-12-07-45-5699 (Deutscher
Bundestag 12. Wahlperiode – Drucksache 12/2849) zur Frage der Offenkundigkeit
bekannt?

Meinerzhagen: Diese Frage ist unzulässig. Sie bekommen darauf von mir keine Antwort.
Aber ich will Ihnen am Rande erklären: Zündel war in der Form angeklagt, daß er die
Vernichtung der Juden vollständig in Abrede gestellt hat. Auf die Einzelheiten kommt es
nicht an.

Verfügung und Beschluß: Die Frage wird als nicht zur Sache gehörig zurückgewiesen.

8. War Ihnen bekannt, daß es in der zuvor genannten Beschlußempfehlung des
Deutschen Bundestages heißt: „…ist zu berücksichtigen, daß die
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Offenkundigkeit nicht für alle Zeiten unverändert fortzubestehen braucht.
Neue Erfahrungen oder Ereignisse können hinzukommen, die geeignet
sind, eine abweichende Beurteilung zu rechtfertigen. Tragen die Beteiligten
solche bisher noch nicht berücksichtigten und erörterten Umstände vor, so
kann die Offenkundigkeit dadurch erschüttert und eine erneute
Beweiserhebung über diese Tatsachen notwendig werden. Damit haben der
Angeklagte und sein Verteidiger die Möglichkeit, durch begründeten
Sachvortrag eine Beweisaufnahme auch über offenkundige Tatsachen zu
erwirken.“?

Verfügung: Die Frage wird zurückgewiesen.
Beschluß: Die Verfügung wird bestätigt. Die Frage, ob der Zeuge
Meinerzhagen die Beschlußempfehlung des Petitionsausschusses kannte, tut
nichts zur Sache.

Verfügung: Ermahnung, daß das Fragerecht entzogen werden wird.

9. Was hat Sie in dem Verfahren gegen Ernst Zündel veranlaßt, den
„Holocaust“ für offenkundig zu halten, wenn es unterschiedliche (nicht
strafverfolgte) Auffassungen darüber gibt, an welchem Ort die Vergasungen
stattgefunden haben?

Verfügung: Die Frage wird als unzulässig zurückgewiesen.
Beschluß: Die soeben ergangene Verfügung wird aus den genannten
Gründen bestätigt.

Ich trug sinngemäß folgende Gegenvorstellung vor:
Es wird nochmals auf den Zusammenhang der Fragen zur Sache
hingewiesen: Als Verteidigerin von Ernst Zündel machte ich von meinem
Nothilferecht Gebrauch. Ernst Zündel war wegen Holocaustleugnung
angeklagt. Ulrich Meinerzhagen schickte sich an, Rechtsbeugung zu
begehen, indem er sich – wie von ihm angekündigt - anschickte, alle gegen
diese Anklage vorgebrachten Sachverhalte und Argumente abzuwehren und
zu ignorieren. Es bestand die Gefahr, daß Ernst Zündel zu Unrecht verurteilt
werden würde. Es lag ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff durch Herrn
Meinerzhagen vor. Abhilfe in der Revision durch den BGH war nicht zu
erhoffen, da die Regelungen, nach denen sich Herr Meinerzhagen richtete -
z.B. daß eine Beweiserhebung unnötig und sogar unzulässig und strafbar sei,
weil der Holocaust offenkundig sei - vom BGH erarbeitet wurden, einem
höheren Instrument der feindlichen Fremdherrschaft. Es war daher
erforderlich, Herrn Meinerzhagen zu überzeugen, daß er im Begriff war, eine
Unrechtsentscheidung zu fällen.

Ich war und bin davon überzeugt, daß mein Verhalten gerechtfertigt ist. Die
gestellten Fragen zielen darauf ab, zu zeigen, daß der subjektive Tatbestand
der Rechtsbeugung (unterlassene Sachaufklärung …) durch Herrn
Meinerzhagen erfüllt ist.

Beschluß: Die Kammer hält trotz der Gegenvorstellung an dem Beschluß fest.




